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Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der biologischen Vielfalt in  

Baden-Württemberg  

(Biodiversitätsstärkungsgesetz - BiodivStärkG) 

 

Hinweis: Änderungen im Vergleich zum derzeit geltenden Gesetzesstand sind im Än-

derungsmodus kenntlich gemacht. 

 

 

 

Artikel 1  

Änderung des Naturschutzgesetzes 

 

 

§ 1a  

Artenvielfalt 

 

Über § 1 Absatz 2 BNatSchG hinaus verpflichtet sich das Land, dem Rückgang der 

Artenvielfalt in Flora und Fauna und dem Verlust von Lebensräumen entgegenzuwir-

ken sowie die Entwicklung der Arten und deren Lebensräume zu befördern.  

 

§ 2 

 Verpflichtung der öffentlichen Hand zum Schutz der Natur 

 

(1) Die öffentliche Hand trägt für den Artenschutz eine besondere Verantwortung. Öf-

fentliche parkartig oder gärtnerisch gestaltete Grünflächen sowie das Umfeld von öf-

fentlichen Einrichtungen sollen insektenfreundlich gestaltet und gepflegt werden, so-

weit keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.  

 

(2) Mindestens ein Fünftel der gemähten Grünflächen der Staatlichen Vermögens- 

und Hochbauverwaltung des Landes sollen als ökologisch hochwertige Blühflächen 

und naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume gepflegt werden. 

 

 (31) Für den Naturschutz besonders wertvolle Grundstücke im Eigentum oder Besitz 

juristischer Personen des öffentlichen Rechts sollen in ihrer ökologischen Beschaffen-

heit erhalten und zur Förderung der biologischen Vielfalt nach Möglichkeit weiterent-

wickelt werden. Bei Überlassung ökologisch besonders wertvoller Grundstücke zur 

Nutzung an Dritte ist die Beachtung der Verpflichtung nach Satz 1 sicherzustellen. 
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(42) Bei Grundstücken der öffentlichen Hand im Außenbereich ist sicherzustellen, 

dass die Grundsätze der Bewirtschaftung nach § 5 Absätze 2 bis 4 BNatSchG einge-

halten werden. Bei an Gewässern angrenzenden Grundstücken der öffentlichen Hand 

im Außenbereich ist anzustreben, dass der Gewässerrandstreifen im Sinne von § 29 

Absatz 1 Satz 1 und 2 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) als Dauer-

grünland oder in dem bereits bestehenden naturschutzfachlich höherwertigen Zu-

stand erhalten bleibt oder, sofern das Grundstück als Ackerfläche genutzt wird, in 

Dauergrünland oder in einen naturschutzfachlich höherwertigen Zustand überführt 

wird. Satz 2 gilt entsprechend für Grundstücke der öffentlichen Hand im Außenbe-

reich auf Moor- und Niedermoorböden oder solche mit hohem Grundwasserstand. 

 

§ 7 

 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

 

(1) Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft leisten einen besonderen Beitrag zur Erhal-

tung und Pflege von Natur und Landschaft. 

 

(2) Soweit Planungen und Maßnahmen der Naturschutzbehörden wesentliche Be-

lange der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft berühren, sind deren Berufsvertretun-

gen zu beteiligen. 

 

(3) Die Träger der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Ausbildung und Beratung 

sollen die Inhalte und Voraussetzungen einer natur- und landschaftsverträglichen 

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, insbesondere mit dem Ziel, die biologische Viel-

falt in der Produktion zu erhalten und zu fördern, im Rahmen ihrer Tätigkeit vermitteln. 

 

(4) Über § 5 Absatz 2 BNatSchG hinaus sind die Anlage neuer sowie die wesentliche 

Änderung bestehender Entwässerungseinrichtungen bei Moorstandorten und Feucht-

wiesen zu unterlassen. Änderungen bestehender Entwässerungsanlagen sind zuläs-

sig, wenn sie den Zielen der Renaturierung oder der Wiedervernässung von Moor-

standorten und Feuchtwiesen dienen. 
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§ 18 

Kompensationsverzeichnis 

 

(1) Die für die Führung des Kompensationsverzeichnisses zuständige Stelle im Sinne 

des § 17 Absatz 6 Satz 2 BNatSchG ist die untere Naturschutzbehörde. Bei der Lan-

desanstalt für Umwelt Baden-Württemberg wird eine öffentliche, über das Internet 

einsehbare Plattform für Angaben zu den Kompensationsmaßnahmen eingerichtet. 

Die unteren Naturschutzbehörden übermitteln die erforderlichen Angaben auf diese 

Plattform. 

 

(2) Die Gemeinden übermitteln die erforderlichen Angaben nach § 17 Absatz 6 Satz 2 

BNatSchG, wenn Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 

3 BauGB in einem Bebauungsplan festgesetzt sind oder Maßnahmen auf von der Ge-

meinde bereitgestellten Flächen durchgeführt werden. Soweit diese Maßnahmen au-

ßerhalb des Eingriffsbebauungsplans liegen, sind diese in das Kompensationsver-

zeichnis aufzunehmen. Zur Aufnahme in das Kompensationsverzeichnis übermitteln 

die Gemeinden der unteren Naturschutzbehörde die vorgesehenen Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen nach §§ 1a Absatz 3 und 200a BauGB, soweit diese außerhalb 

der Eingriffsfläche des Bebauungsplans, in einem räumlich getrennten Teilgeltungs-

bereich des Eingriffsbebauungsplans, im Geltungsbereich eines anderen Bebauungs-

plans (Ausgleichsbebauungsplan), auf von der Gemeinde außerhalb des Eingriffsbe-

bauungsplans bereitgestellten Flächen oder auf Flächen in einer anderen Gemeinde 

durchgeführt werden. 

 

(3) Die oberste Naturschutzbehörde wird gemäß § 17 Absatz 11 Satz 2 BNatSchG er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zur Führung des Kompensationsver-

zeichnisses zu regeln. Dabei kann insbesondere festgelegt werden, dass 

 

1. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen aufgrund von Er-

satzzahlungen, 

2. Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten, 

3. Schadensbegrenzungsmaßnahmen bei erheblichen Beeinträchtigungen von Na-

tura 2000-Gebieten 

43. Kohärenzsicherungsmaßnahmen nach § 34 Absatz 5 Satz 1 BNatSchG, 

54. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eintritts der Zugriffsverbote 

des § 44 Absatz 1 BNatSchG, 

65. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Absatz 5 Satz 3 BNatSchG, und 
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76. Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

Population einer Art im Sinne von § 45 Absatz 7 Satz 2 BNatSchG und 

8. Maßnahmen zur Schaffung eines ökologischen Mehrwertes bei Flurneuordnungs-

verfahren 

 

zu erfassen sind. Abweichend von § 17 Absatz 6 Satz 2 BNatSchG kann festgelegt 

werden, dass Maßnahmen nach Satz 2, die einen geringen Umfang aufweisen, nicht 

zu erfassen sind. 

 

§ 21 

 Beleuchtungsanlagen, Werbeanlagen, Himmelsstrahler, Beleuchtungsanlagen 

 

(1) Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Außenbereich sind 

zu vermeiden. Beim Aufstellen von Beleuchtungsanlagen im Außenbereich müssen 

die Auswirkungen auf die Insektenfauna, insbesondere deren Beeinträchtigung und 

Schädigung, überprüft und die Ziele des Artenschutzes berücksichtigt werden. Be-

leuchtungen, die sich in Naturschutzgebieten, Nationalparken, Naturdenkmalen, ge-

schützten Landschaftsbestandteilen und gesetzlich geschützten Biotopen befinden 

oder in diese hineinstrahlen sind nur in Ausnahmefällen von der zuständigen Natur-

schutzbehörde oder mit deren Einvernehmen zu genehmigen.  

  

(2) Es ist im Zeitraum 

 

1. vom 1. April bis zum 30. September ganztägig und 

 

2. vom 1. Oktober bis zum 31. März in den Stunden von 22 Uhr bis 6 Uhr 

 

verboten, die Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten, so-

weit das nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit erforderlich oder durch oder 

auf Grund Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist. 

 

(3) Ab dem 1. Januar 2021 neu errichtete Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Stra-

ßen, Wegen und Plätzen sind mit einer den allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik entsprechenden insektenfreundlichen Beleuchtung auszustatten, soweit Gründe 

der öffentlichen Sicherheit nicht entgegenstehen, die Anforderungen an die Verkehrs-

sicherheit eingehalten sind, oder durch oder aufgrund von Rechtsvorschriften nichts 
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Anderes vorgeschrieben ist. Gleiches gilt für erforderlich werdende Um- und Nachrüs-

tungen bestehender Beleuchtungsanlagen. Im Übrigen sind bestehende Beleuch-

tungsanlagen bis zum Jahr 2030 um- beziehungsweise nachzurüsten. 

 

(41) Werbeanlagen sind im Außenbereich unzulässig. Unzulässig sind auch Himmels-

strahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung, die in der freien Landschaft störend 

in Erscheinung treten.  

 

(52) Die Naturschutzbehörde kann folgende Werbeanlagen, Himmelsstrahler und Ein-

richtungen mit ähnlicher Wirkung widerruflich zulassen, wenn sie weder das Land-

schaftsbild noch die Tierwelt beeinträchtigen: 

1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, 

2. Himmelsstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung nur mit der Maßgabe, 

dass sie in der Zeit des Vogelzugs vom 15. Februar bis 15. Mai und vom 1. Septem-

ber bis 30. November nicht betrieben werden, 

3. Wegweiser, die auf in der freien Landschaft befindliche Gaststätten oder Ausflugs-

ziele hinweisen, 

4. Sammelschilder an öffentlichen Straßen vor Ortseingängen als Hinweis auf ortsan-

sässige Unternehmen und Einrichtungen, die den Belangen der Verkehrsteilnehmer 

dienen, zum Beispiel Tankstellen, Parkplätze, Werkstätten, 

5. Werbeanlagen, die auf Selbstvermarktungseinrichtungen von land-, forst- und fi-

schereiwirtschaftlichen Betrieben hinweisen, 

6. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegeländen, 

7. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, Nebenbetrieben an Bundesautobahnen, 

Sportanlagen und auf abgegrenzten Versammlungsstätten. 

 

In sonstigen Fällen kann die Naturschutzbehörde eine Ausnahmen von den Absätzen 

2 und 4 bewilligen, wenn dies zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist 

oder wenn sonst ein wichtiger Grund vorliegt. 

 

(63) Hinweise auf besondere Veranstaltungen, zum Beispiel sportliche Treffen, 

Schaustellungen, Feiern in der freien Landschaft, die in der näheren Umgebung der 

Veranstaltung angebracht werden sollen, sind der Naturschutzbehörde zuvor anzuzei-

gen. Der Veranstalter hat die Hinweise unverzüglich nach der Veranstaltung zu entfer-

nen. 
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(74) Das Aufstellen von Hinweisschildern auf den Verkauf von saisonalen Produkten 

durch Selbstvermarktungseinrichtungen von land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen 

Betrieben ist produktbezogen für einen Zeitraum von nicht länger als drei Monaten 

zulässig, sofern weder das Landschaftsbild noch die Tierwelt hiervon beeinträchtigt 

werden. 

 

(85) Zulassung und Bewilligung der Ausnahme werden durch eine nach anderen Vor-

schriften erforderliche Gestattung ersetzt, wenn diese im Einvernehmen mit der Na-

turschutzbehörde erteilt wird. 

 

(96) Die oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das 

Nähere zu regeln 

1. über die Anforderungen an Beleuchtungsanlagen im Außenbereich hinsichtlich ih-

rer Auswirkungen auf die Tierwelt und 

2. zur Zulässigkeit von Anlagen der Lichtwerbung im Außenbereich. 

 

§ 21a 

Gartenanlagen 

 

Es ist darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen insektenfreundlich gestaltet werden 

und Gartenflächen vorwiegend begrünt werden. Schotterungen von privaten Gärten 

sind grundsätzlich keine andere zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Absatz 1 

Satz 1 der Landesbauordnung. Gartenflächen sollen ferner wasseraufnahmefähig be-

lassen oder hergestellt werden.  

 

§ 22 

 Biotopverbund 

 

(1) Im Land wird auf der Grundlage des Fachplans Landesweiter Biotopverbund ein-

schließlich des Generalwildwegeplans (Fachplan) ein Netz räumlich und funktional 

verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen, das bis zum Jahr 2023 mindestens 

10 % Offenland und bis zum Jahr 2027 mindestens 13 % Offenland der Landesfläche 

umfassen soll. Ziel ist, den Biotopverbund bis zum Jahr 2030 auf mindestens 15 % 

Offenland der Landesfläche auszubauen. 
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(21) Grundlage für die Schaffung des Biotopverbunds ist der Fachplan Landesweiter 

Biotopverbund einschließlich des Generalwildwegeplans. Alle öffentlichen Planungs-

träger haben bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange des Biotopverbunds 

zu berücksichtigen. Für die Umsetzung erstellen die Gemeinden für ihr Gebiet auf 

Grundlage des Fachplans Biotopverbundpläne oder passen die Landschafts- oder 

Grünordnungspläne an. 

 

(32) Die im Fachplan Landesweiter Biotopverbund dargestellten Biotopverbundele-

mente sind durch Biotopgestaltungsmaßnahmen und durch Kompensationsmaßnah-

men mit dem Ziel zu ergänzen, den funktionalen Biotopverbund zu stärken. 

 

(43) Der Biotopverbund ist im Rahmen der Regional-pläne und der Flächennutzungs-

pläne soweit erforderlich und geeignet jeweils planungsrechtlich zu sichern. § 21 Ab-

satz 4 BNatSchG bleibt unberührt. 

 

§ 33a 

Erhaltung von Streuobstbeständen 

 

(1) Bestände von großteils starkwüchsigen, hochstämmigen und großkronigen Obst-

bäumen, die in weiträumigen Abständen zueinanderstehen und eine Mindestflächen-

größe von 1 500 m2 umfassen (Streuobstbestände im Sinne des § 4 Absatz 7 LLG), 

sind zu erhalten. 

 

(2) Streuobstbestände dürfen nur mit Genehmigung in eine andere Nutzungsart um-

gewandelt werden. Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung des 

Streuobstbestandes im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, insbesondere 

wenn der Streuobstbestand für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder für 

den Erhalt der Artenvielfalt von wesentlicher Bedeutung ist. Maßnahmen der ord-

nungsgemäßen Bewirtschaftung und Nutzung sowie Pflegemaßnahmen sind keine 

Umwandlung. 

 

(3) Umwandlungen von Streuobstbeständen sind auszugleichen. Der Ausgleich er-

folgt vorrangig durch eine Neupflanzung innerhalb einer angemessenen Frist. 
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§ 34 

 Verbot von Pestiziden 

 

(1) Die Anwendung von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel und Biozide) gemäß Artikel 

3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nach-

haltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 2009, S. 71) in der 

jeweils geltenden Fassung ist   

 

1. in Naturschutzgebieten außerhalb von intensiv genutzten land- und fischereiwirt-

schaftlichen Flächen, ab dem 1. Januar 2022 auf der gesamten Fläche, 

 

2. in Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten, in gesetzlich geschützten Bio-

topen und bei Naturdenkmalen außerhalb von intensiv genutzten land- und fischerei-

wirtschaftlichen Flächen 

 

verboten. 

 

In Landschaftsschutzgebieten und Natura 2000-Gebieten sowie auf intensiv genutz-

ten land- und fischereiwirtschaftlichen Flächen in Kern- und Pflegezonen von Bio-

sphärengebieten, in gesetzlich geschützten Biotopen und bei Naturdenkmalen erfolgt 

eine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach den Grundsätzen des Landes zum 

integrierten Pflanzenschutz gemäß § 17c LLG. Satz 2 gilt in Naturschutzgebieten bis 

zum 31. Dezember 2021 entsprechend. 

 

(2) Das für die Landwirtschaft zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem 

für den Naturschutz zuständigen Ministerium für das ganze Land oder Teile des Lan-

des befristete Ausnahmen vom Verbot des Absatzes 1 Satz 1 zulassen, wenn und so-

weit dies zur Bekämpfung von Schadorganismen im Sinne des § 6 Absatz 4 Pflanzen-

schutzgesetz, die erhebliche Schäden verursachen, erforderlich ist. 

 

(3) Die Anwendung von Bioziden kann als befristete Ausnahme von dem Verbot des 

Absatzes 1 Satz 1 zugelassen werden, soweit dies zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit erforderlich ist. 
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(4) Auf Antrag kann die Verwendung bestimmter Mittel für land- und fischereiwirt-

schaftliche Betriebe zugelassen werden, wenn das Verbot nach Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 1 eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche, insbesondere naturschutz-

fachliche Interessen, gebotene Härte zur Folge hätte oder die Verwendung bestimm-

ter Mittel zur Erhaltung des Schutzgebiets unerlässlich ist. 

  

(5) Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt. 

 

Die Naturschutzbehörde kann die Verwendung dieser Mittel zulassen, soweit eine 

Gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 1 genannten Schutzgebiete oder ge-

schützten Gegenstände nicht zu befürchten ist. 

  

§ 34a 

Verbot von Pflanzenschutzmitteln in privaten Gärten 

 

(1) In Naturschutzgebieten, Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten, gesetz-

lich geschützten Biotopen und bei Naturdenkmalen ist die Anwendung von Pestiziden 

im Sinne des § 34 Absatz 1 Satz 1 in privaten Gärten verboten.  

 

(2) In Entwicklungszonen von Biosphärengebieten, Landschaftsschutzgebieten, Na-

tura 2000-Gebieten und Naturparken ist die Anwendung von chemisch-synthetischen 

Pflanzenschutzmitteln in privaten Gärten verboten.  

 

(3) Soweit die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zulässig ist, sind die Grunds-

ätze des Landes zum integrierten Pflanzenschutz gemäß § 17c LLG einzuhalten. 

 

(4) § 34 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

§ 58 

Sachliche Zuständigkeit der Naturschutzbehörden 

 

(1) Für den Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Gesetzes und der auf-

grund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften ist die untere Naturschutzbehörde zu-

ständig, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

 

(2) Für den Vollzug der Satzungen nach § 29 BNatSchG in Verbindung mit § 23 Ab-

satz 6 dieses Gesetzes ist die Gemeinde, für den Vollzug von Rechtsverordnungen 
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und Einzelanordnungen der Ortspolizeibehörde nach § 44 Absatz 5 und § 46 Absatz 5 

dieses Gesetzes ist die erlassende Behörde zuständig. 

 

(3) Die höhere Naturschutzbehörde ist zuständig für 

 

1. konzeptionelle Naturschutzfragen, die Erarbeitung regionaler Schutzgebiets-

konzepte und der Fachbeiträge zu Landschaftsrahmenplänen nach § 9 Absatz 

3 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe d und § 10 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG sowie § 

11 Absatz 2 dieses Gesetzes, 

 

2. Erteilung von Ausnahmen nach § 34 Absatz 3 und 4, 

 

32. die Betreuung und Entwicklung von Biosphärengebieten, die Betreuung der 

Natura 2000-Gebiete, insbesondere durch die Erstellung von Managementplä-

nen, und der Naturschutzgebiete, insbesondere durch die Erstellung von 

Pflege- und Entwicklungsplänen, durch die Organisation der Besucherlen-

kungsmaßnahmen und der notwendigen Pflegemaßnahmen einschließlich des 

Einsatzes eines Pflegetrupps für fachlich komplexe Maßnahmen sowie durch 

die Dokumentation der Gebietsentwicklung, 

 

43. die Mitwirkung bei der Verträglichkeitsprüfung im Zusammenhang mit Na-

tura 2000-Gebieten gemäß § 38 Absatz 2, 

 

54. die Mitwirkung bei den Landschaftserhaltungsverbänden, 

 

65. die Information der Öffentlichkeit über die Belange des Naturschutzes ein-

schließlich des Betriebs von Ökomobilen, 

 

76. die fachliche Betreuung von Naturschutzgroßprojekten, 

 

87. die Mitwirkung bei Naturschutzförderprojekten der Europäischen Kommis-

sion, 

 

98. die Aufgaben zum Vollzug des Artenschutzrechts nach 

a) § 38 Absatz 1 BNatSchG und § 39 dieses Gesetzes zur Umsetzung 

des Arten- und Biotopschutzprogramms, 
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b) § 40 Absatz 1, § 40a Absatz 1, 3 und 4, § 40c Absatz 1 bis 3 

BNatSchG, 

c) § 45 Absatz 5 Satz 4 und 5 BNatSchG, 

d) § 45 Absatz 7, § 67 BNatSchG sowie § 4 Absatz 3 der Bundesarten-

schutzverordnung (BArtSchV) für streng geschützte Tier- und Pflanzen-

arten (§ 7 Absatz 2 Nummer 14 BNatSchG). Sofern ein Antrag streng 

geschützte und nicht streng geschützte Tier- und Pflanzenarten oder 

den Geltungsbereich eines Naturschutzgebietes oder einer Kernzone ei-

nes Biosphärengebiets betrifft, ist die höhere Naturschutzbehörde insge-

samt zuständig, 

e) § 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 BNatSchG und § 4 Absatz 3 Nummer 

3 BArtSchV bezüglich der Beringung von Vögeln zu Forschungszwe-

cken, 

f) § 48 Absatz 1 Nummer 4 BNatSchG, soweit nicht § 60 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 5 dieses Gesetzes etwas anderes bestimmt, 

g) § 2 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2, § 6 Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 Num-

mer 4 und Absatz 3, § 7 Absatz 2 und 3 Satz 2, § 13 Absatz 1 Satz 4 

und 9 sowie Absatz 3 Satz 4, § 14 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2, 

§ 15 Absatz 6 sowie § 17 BArtSchV, 

109. die Umsetzung des Moorschutzkonzepts nach § 60 Satz 1 Absatz 2 Num-

mer 7. 

 

(4) Die höhere Naturschutzbehörde unterstützt den Naturschutzfonds in der Planung 

und Abwicklung von Fördermaßnahmen. Sie kann die untere Naturschutzbehörde mit 

der Umsetzung des Arten- und Biotopschutzprogramms sowie mit der Durchführung 

von Maßnahmen nach den Managementplänen und den Pflege- und Entwicklungs-

plänen nach Absatz 3 Nummer 2 betrauen. 

 

(5) Die höhere Naturschutzbehörde ist auch zuständig, wenn bei Gefahr im Verzug 

ein rechtzeitiges Tätigwerden der unteren Naturschutzbehörde nicht erreichbar er-

scheint. 

 

(6) Die nächsthöhere Naturschutzbehörde kann im Einzelfall die Zuständigkeit an sich 

selbst oder im Einvernehmen mit den betroffenen nachgeordneten Naturschutzbehör-

den an eine dieser Naturschutzbehörden übertragen, wenn die Angelegenheit in den 

Zuständigkeitsbereich mehrerer Naturschutzbehörden fällt und die Übertragung der 

Zuständigkeit für den einheitlichen Vollzug des Naturschutzrechts zweckmäßig ist. 
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(7) Für die Übertragung der Bewilligungsfunktion sowie der Funktion des technischen 

Prüfdienstes auf die untere Naturschutzbehörde für Ausgaben zu Lasten des Europäi-

schen Garantiefonds für die Landwirtschaft und des Europäischen Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums gilt § 29d des Landwirtschafts- und 

Landeskulturgesetzes entsprechend. 

 

(8) Bei der Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege können die Naturschutzbehörden die personelle und technische Unterstützung 

durch die staatliche Forstverwaltung gemäß § 66 Absatz 1 und 2 LWaldG in Anspruch 

nehmen. 

 

§ 62 

Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 

 

(1) Die bei dem für Naturschutz zuständigen Ministerium bestehende Stiftung Natur-

schutzfonds Baden-Württemberg (Naturschutzfonds) ist eine rechtsfähige Stiftung 

des öffentlichen Rechts. 

 

(2) Das Land bringt in das Vermögen der Stiftung eine Grundausstattung ein. 

 

(3) Außer den Erträgen des Stiftungsvermögens und den Zuwendungen Dritter fließen 

in den Naturschutzfonds 

1. Erträge von öffentlichen Lotterien und Ausspielungen, Ausstellungen, Veranstaltun-

gen oder von Sammlungen, 

2. die Ersatzzahlungen nach § 15 Absatz 6 BNatSchG, 

3. Zuwendungen des Landes nach Maßgabe des Haushaltsplans, 

4. Erträge von Maßnahmen nach Absatz 4 Satz 4 und 

5. staatliche Geldauflagen und Bußgelder. 

 

(4) Der Naturschutzfonds fördert die Bestrebungen für die Erhaltung der natürlichen 

Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen und trägt zur Aufbringung der benötig-

ten Mittel bei. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im 

Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung. Der Naturschutzfonds hat insbesondere 

die Aufgabe, 

1. die Forschung und modellhafte Untersuchungen auf dem Gebiet der natürlichen 

Umwelt anzuregen und zu fördern, 
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2. das für Naturschutz zuständige Ministerium bei der Planung und Verwendung der 

verfügbaren Forschungsmittel zu beraten, 

3. Maßnahmen zur Aufklärung, Ausbildung und Fortbildung zu unterstützen und zu 

fördern, 

4. richtungweisende Leistungen auf dem Gebiet der Erhaltung der natürlichen Umwelt 

auszuzeichnen, 

5. Grundstücke für Zwecke des Naturschutzes zu erwerben, deren Erwerb zu fördern 

und diese zu entwickeln und 

6. Maßnahmen zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft zu fördern. 

 

Der Naturschutzfonds kann Maßnahmen im Sinne von § 16 BNatSchG durchführen 

und hierfür Grundstücke erwerben oder bisher mit seinen Mitteln erworbene Grund-

stücke im Landesbesitz verwenden. 

 

(5) Der Naturschutzfonds wird durch einen Stiftungsrat verwaltet. Den Vorsitz des Stif-

tungsrats führt die für Naturschutz zuständige Ministerin oder der für Naturschutz zu-

ständige Minister oder die von ihr oder ihm bestimmte Vertretung. Der Landesbeirat 

für Natur- und Umweltschutz nimmt zugleich die Aufgaben des Stiftungsrats wahr. Zu 

weiteren Mitgliedern des Stiftungsrats können Vertreter der Ministerien und der Re-

gierungspräsidien berufen werden. Die Mitglieder des Stiftungsrats werden von der 

obersten Naturschutzbehörde jeweils auf fünf Jahre berufen; eine erneute Berufung 

ist zulässig. § 61 Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

(6) Das für Naturschutz zuständige Ministerium bestellt auf Vorschlag des Stiftungs-

rats eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer. 

 

(7) Das Nähere regelt eine Satzung, die der Stiftungsrat beschließt und die der Ge-

nehmigung der Stiftungsbehörde bedarf. 

 

§ 69 

Bußgeldvorschriften 

 

 (1) Über § 69 BNatSchG hinaus handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig 
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1. einer aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsvorschrift zuwiderhandelt, so-

weit die Rechtsvorschrift für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-

schrift, auf § 80 Absatz 1 Nummer 2 des Naturschutzgesetzes vom 13. Dezember 

2005 (GBl. S. 745) in den bis zum 13. Juli 2015 jeweils geltenden Fassungen oder 

auf § 64 Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit § 70 des Naturschutzgesetzes 

vom 21. Oktober 1975 (GBl. S. 654) in den bis zum 31. Dezember 2005 jeweils gel-

tenden Fassungen, verweist, 

 

2. entgegen § 19 Absatz 1 ein Vorhaben ohne die erforderliche Genehmigung der Na-

turschutzbehörde beginnt, 

 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 4, § 28 Absatz 1 oder § 30 Absatz 2 zuwider-

handelt, 

 

4. entgegen § 31 Absatz 4 eine Allee beseitigt oder Maßnahmen durchführt, die zu ei-

ner Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung einer Allee führen 

können, 

 

5. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG ein in § 33 Absatz 1 genanntes Biotop 

zerstört oder sonst erheblich beeinträchtigt, 

 

6. entgegen § 33a Absatz 2 einen Streuobstbestand ohne die erforderliche Genehmi-

gung der Naturschutzbehörde umwandelt, 

 

76. dem Verbot des § 35 Absatz 1 zuwiderhandelt, 

 

87. dem Verbot des § 35 Absatz 2 Satz 1 zuwiderhandelt, ohne dass eine Ausnahme-

entscheidung nach § 35 Absatz 2 Satz 2 vorliegt, 

 

98. entgegen § 35 Absatz 3 eine beabsichtigte Handlung nach § 35 Absatz 1 nicht an-

zeigt, einer vollziehbaren Untersagung nach § 35 Absatz 4 Satz 2 zuwiderhandelt o-

der vor Ablauf der in § 35 Absatz 4 Satz 3 genannten Frist mit der Durchführung be-

ginnt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
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1. entgegen § 21 Absatz 1 eine Werbeanlage, einen Himmelsstrahler oder eine Ein-

richtung mit ähnlicher Wirkung ohne Zulassung anbringt oder betreibt, 

 

2. entgegen § 27 Absatz 1 geschützte Bezeichnungen oder amtliche Kennzeichen o-

der entgegen § 42 Absatz 5 die Bezeichnungen »Vogelwarte«, »Vogelschutzwarte« 

oder Bezeichnungen, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind, verwendet, 

 

3. Vorrichtungen zur Kennzeichnung von geschützten Gebieten oder Gegenständen 

(§ 27 Absatz 4) beschädigt, zerstört oder auf andere Weise unbrauchbar macht, 

 

4. entgegen § 34 die dort genannten Mittel anwendet, 

 

5. in missbräuchlicher Ausübung des Rechts auf Erholung (§ 43) Grundstücke be-

schädigt oder verunreinigt oder entgegen § 44 Absatz 4 abgelegte Gegenstände und 

Abfälle nicht wieder an sich nimmt und entfernt, 

 

6. auf Flächen, die dafür nicht bestimmt sind, entgegen § 44 Absatz 1 Satz 1 uner-

laubt zeltet, Feuer entzündet, mit den in § 44 Absatz 1 Satz 1 genannten Fahrzeugen 

oder Anhängern fährt oder sie abstellt, 

 

7. entgegen § 44 Absatz 1 Satz 2 in der freien Landschaft außerhalb von geeigneten 

Wegen mit Fahrrädern, Pedelecs oder elektrischen Mobilitätshilfen nach § 1 Absatz 1 

der Mobilitätshilfenverordnung fährt, 

 

8. entgegen § 44 Absatz 2 landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Nutzzeit oder 

Sonderkulturen außerhalb der Wege betritt, 

 

9. einer Rechtsverordnung oder vollziehbaren Einzelanordnung nach § 44 Absatz 5 

zuwiderhandelt, 

 

10. auf Flächen und Wegen, die hierfür nicht bestimmt sind, entgegen § 45 reitet oder 

diese mit bespannten Fahrzeugen befährt, 

 

11. entgegen § 46 eine Sperre ohne die erforderliche Genehmigung errichtet, 

 

12. in der freien Landschaft ausgediente Kraftfahrzeuge abstellt, wenn die Handlung 

nicht nach anderen Vorschriften geahndet werden kann, 
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13. entgegen § 47 Absatz 1 nicht dauerhafte Unterkünfte aufstellt. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 

Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu 15 000 Euro 

geahndet werden. 

 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 OWiG ist 

 

1. die höhere Naturschutzbehörde, wenn sie eine vollziehbare Anordnung erlassen 

hat, 

 

2. die Gemeinde, wenn sie nach § 29 BNatSchG in Verbindung mit § 23 Absatz 6 eine 

Satzung erlassen hat, 

 

3. im Übrigen die untere Naturschutzbehörde. 

 

In Verbindung mit § 44 Absatz 5 sind auch die Ortspolizeibehörden für die Verfolgung 

von Ordnungswidrigkeiten zuständig. 

 

(5) § 17 NLPG bleibt unberührt. 

 

 

 

Artikel 2 

Änderung des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes 

 

 

§ 4 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzes ist die Bodenbewirtschaftung zur Gewin-

nung pflanzlicher Erzeugnisse einschließlich des Garten-, Obst- und Weinbaues, die 

mit der Bodenbewirtschaftung verbundene Tierhaltung sowie die Fischerei und die 

Imkerei. 

 

(2) Landwirtschaftliche Betriebe im Sinne dieses Gesetzes sind Voll-, Zu- und Neben-

erwerbsbetriebe und ihre Gemeinschaftsformen, soweit sie nicht nach steuerlichen 
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Vorschriften als Gewerbebetriebe zu behandeln sind, gärtnerische Betriebe im Rah-

men ihrer eigenen Erzeugung. 

 

(3) Landwirtschaftliche Betriebe im Sinne dieses Gesetzes sind auch 

 

1. Betriebe nach § 57 Abs. 2 des Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I 

S. 1534), zuletzt geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 

(BGBl. I S. 2794, 2839), in der jeweils geltenden Fassung, 

2. Betriebe öffentlich-rechtlicher Gebietskörperschaften im Rahmen der Förderung 

nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes« vom 3. September 1969 (BGBl. I S. 1573). 

 

(4) Gemeinschaftseinrichtungen der Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzes sind 

Zusammenschlüsse von landwirtschaftlichen Betrieben in Form von Erzeuger- und 

Maschinenringen, deren Aufgabe und Tätigkeit sich auf die qualitative Verbesserung 

der Erzeugung in landwirtschaftlichen Betrieben oder auf den rationellen Einsatz von 

Betriebsmitteln beschränken und die nach der Satzung unabhängig von wirtschaftli-

chen Unternehmungen sind und finanziell nicht von solchen getragen oder gestützt 

werden. Der Auftrag der Genossenschaften als Selbsthilfeeinrichtungen der Landwirt-

schaft bleibt davon unberührt. 

 

(5) Dauergrünland im Sinne dieses Gesetzes sind Flächen, die durch Einsaat oder 

auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutter-

pflanzen genutzt werden und mindestens fünf Jahre lang nicht Bestandteil der Frucht-

folge des landwirtschaftlichen Betriebs waren. Zu diesem Zweck sind >Gras oder an-

dere Grünfutterpflanzen< alle Grünfutterpflanzen, die herkömmlicherweise in natürli-

chem Grünland anzutreffen oder normalerweise Teil von Saatgutmischungen für 

Grünland (Wiesen und Weiden) sind. Der Anbau verschiedener Grünfutterpflanzen 

(auch mehrjährig) innerhalb von fünf Jahren ist kein Dauergrünland gemäß Satz 1 

und 2. Auch bei Bodenbearbeitung innerhalb des in Satz 1 genannten Zeitraumes 

entsteht kein Dauergrünland gemäß Satz 1. 

 

(6) Integrierter Pflanzenschutz im Sinne dieses Gesetzes ist eine Kombination von 

Verfahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, 

pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwen-

dung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt wird.  
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(7) Streuobstbestände sind eine historisch gewachsene Form des extensiven Obst-

baus, bei dem großteils starkwüchsige, hochstämmige und großkronige Obstbäume 

in weiträumigen Abständen stehen. Charakteristisch für Streuobstbestände ist die re-

gelmäßige Unternutzung als Dauergrünland. Daneben gibt es Streuobstäcker mit 

ackerbaulicher oder gärtnerischer Unternutzung, Streuobstalleen sowie sonstige li-

nienförmige Anpflanzungen. Häufig sind Streuobstbestände aus Obstbäumen ver-

schiedener Arten und Sorten, Alters- und Größenklassen zusammengesetzt. Sie soll-

ten eine Mindestflächengröße von 1.500 m² umfassen. Im Unterschied zu modernen 

Obst-Dichtpflanzungen mit geschlossenen einheitlichen Pflanzungen ist in Streuobst-

beständen stets der Einzelbaum erkennbar. 

 

(8) Refugialflächen sind im allgemeinen Habitate, in die sich Tier- oder Pflanzenarten 

zurückziehen, weil in ihren ursprünglichen, oftmals durch frühere Landnutzungsfor-

men im Offenland entstandenen Lebensräumen aus verschiedenen Gründen kein 

Überleben mehr möglich ist. Refugialflächen dienen daher vorrangig als Lebens- und 

Rückzugsräume für Tier- und Pflanzenarten. 

 

§ 8  

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 

(1) Die fachliche Ausbildung und Fortbildung sowie die Weiterbildung (Erwachsenen-

bildung) für die Tätigkeit in der Landwirtschaft wird gefördert. Für den Besuch von 

staatlichen und nichtstaatlichen Bildungseinrichtungen im landwirtschaftlichen Bereich 

können Beihilfen gewährt werden. 

 

(2) (aufgehoben) Die Artenvielfalt und der ökologische Landbau sind ein vorrangiges 

Bildungsziel. 

 

(3) Nichtstaatliche Bildungseinrichtungen können, soweit sie nicht unter das Privat-

schulgesetz fallen, finanziell gefördert werden, wenn sie auf gemeinnütziger Grund-

lage wirken und für die übernommene Bildungsaufgabe ein öffentliches Bedürfnis be-

steht. 

 

(4) In der Bildung der landwirtschaftlichen Berufe sowie den Fortbildungsangeboten 

des Landes, insbesondere den für den beruflichen Pflanzenschutzmitteleinsatz nöti-

gen Schulungen für den Sachkundenachweis, bildet die Reduktion von Pflanzen-

schutzmitteln einen inhaltlichen Schwerpunkt.  
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(54) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Anforderungen an 

die von den unteren Landwirtschaftsbehörden durchzuführenden Maßnahmen der 

fachlichen Aus- und Weiterbildung für eine Tätigkeit in der Landwirtschaft näher zu re-

geln, insbesondere landeseinheitliche Bildungsziele und -inhalte festzulegen und 

diese mit Vorgaben zur Intensität und Qualität der Bildungsangebote zu versehen. 

 

§ 9 

Beratung 

 

(1) Das Ministerium gewährleistet eine den jeweiligen Verhältnissen angemessene 

Beratung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und der mit ihnen kooperieren-

den Absatzeinrichtungen. 

 

(2) Die Beratung erstreckt sich insbesondere 

 

1. im Produktionsbereich auf die Qualitätserzeugung und die Wirtschaftlichkeit der 

Produktion unter Beachtung der biologisch-ökologischen Gesichtspunkte des Umwelt-

schutzes., Betriebe werden gezielt zu vorbeugenden, biologischen und mechanischen 

Pflanzenschutzmethoden beraten, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu mini-

mieren und alternative Möglichkeiten aufzuzeigen, 

 

2. im Unternehmensbereich auf die optimale Ausstattung mit den Produktionsfaktoren 

Boden, Arbeit und Kapital, die überbetriebliche Zusammenarbeit sowie die Arbeitsor-

ganisation und -disposition mit Erstellung von Betriebsentwicklungsplänen, 

 

3. im sozial-ökonomischen Bereich auf Entscheidungshilfen zur nachhaltigen Verbes-

serung der Einkommens- und Lebensverhältnisse des Betriebsleiters und seiner Fa-

milie, 

 

4. im hauswirtschaftlichen Bereich auf die bestmögliche organisatorische, arbeitswirt-

schaftliche und finanzielle Abstimmung mit den Erfordernissen des Betriebes, 

 

5. im Vermarktungsbereich auf eine marktgerechte Erfassung und Verwertung, 

 

6. im Bereich des Artenschutzes auf die Sicherung von Biodiversität und Artenvielfalt.. 

 

(3) Die Beratung ist kostenfrei. 
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(4) Das Land kann die Beratung im sozialen Bereich durch die nach § 32 des Geset-

zes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen zuständige landwirt-

schaftliche Berufsvertretung fördern. 

 

§ 16 

Landschaftsentwicklung 

 

(1) Das Land fördert die Landschaftsentwicklung durch 

 

1. Grundlagenerhebungen, wie Bodenbilanzen und Standorteignungskartierungen, 

vor allem unter dem Gesichtspunkt biologisch-ökologischer Erfordernisse, 

 

2. Aufstellung und Durchführung von Planungen nach § 7. 

 

(2) Das Ministerium erstellt alle drei Jahre eine Bodenbilanz mit Angaben über die Art 

der Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen. Das Ministerium erstellt alle fünf Jahre 

im Rahmen einer Standorteignungskartierung eine Bewertung der landwirtschaftli-

chen Flächen nach natürlichen und landwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das Nä-

here regelt das Ministerium in einer Verwaltungsvorschrift, insbesondere die Bewer-

tung landwirtschaftlicher Flächen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit als auch in Be-

zug auf die wirtschaftliche Bedeutung für die landwirtschaftlichen Betriebe und die Ag-

rarstruktur.  

 

§ 16a 

Erhaltung und Förderung der Kulturlandschaft, 

Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich 

 

(1) Das Land fördert Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft, da-

bei besonders dem Umwelt- und Ressourcenschutz  und besondere, dem Umwelt-

schutz und der Marktentlastung dienende Erzeugungspraktiken im Rahmen der ver-

fügbaren Haushaltsmittel. Damit sollen gleichzeitig die Voraussetzungen für die Exis-

tenz einer ausreichenden Anzahl bäuerlicher Betriebe zur Erhaltung und Pflege der 

Kulturlandschaft verbessert werden. 

 

(2) Das Ministerium regelt durch Verwaltungsvorschriften Art und Umfang der Förde-

rung sowie Voraussetzungen und Verfahren für die Gewährung der Ausgleichsleistun-

gen an die landwirtschaftlichen Unternehmer. 
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§ 17a  

Ökologischer Landbau 

 

(1) Zur Förderung der Artenvielfalt im Sinne von § 1a des Naturschutzgesetzes ver-

folgt das Land das Ziel, dass bis zum Jahr 2030 30 bis 40 Prozent der landwirtschaft-

lich genutzten Flächen in Baden-Württemberg nach den Grundsätzen des ökologi-

schen Landbaus gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie der Verordnung 

(EU) 2018/848 und des Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen 

Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologischen Land-

baus (Öko-Landbaugesetz - ÖLG) in der jeweils geltenden Fassung bewirtschaftet 

werden. 

 

(2) Das Land fördert den ökologischen Landbau über § 16a hinaus insbesondere 

durch die folgenden Maßnahmen: 

 

1. Das Land bietet mit dem Programm „Beratung.Zukunft.Land“ Beratungsmodule für 

landwirtschaftliche Unternehmen an, um die Umstellung auf eine Bewirtschaftung 

nach ökologischen Grundsätzen zu begleiten. Beratungsmodule wie die Gesamtbe-

triebliche Biodiversitätsberatung oder Öko-Umstellung sollen noch stärker in den Fo-

kus gestellt werden. 

 

2. Im Bereich der Bildung erfolgt die Förderung nach § 8 Absatz 4, im Bereich der Be-

ratung nach § 9 Absatz 2, der Vermarktung nach 20 Absatz 4 und der Ernährung nach 

§ 21 Absatz 1. 

 

3. Das Land baut Demonstrationsbetriebe mit vorbildlichen Naturschutzmaßnahmen 

auf. Diese dienen als Anschauungsbetriebe für die ökologische und konventionelle 

Branche. Über den Aufbau eines Lernnetzwerks von Praktikern für Praktiker und re-

gelmäßige Feldtage wird der Austausch verstärkt. 

 

4. Mit einem Aktionsplan „Bio aus Baden-Württemberg", in dem Handlungsfelder und 

Maßnahmen formuliert und gebündelt sind. Dieser ist regelmäßig zu aktualisieren und 

fortzuschreiben. 

 

(3) Forschungseinrichtungen und Landesanstalten sollen zukünftig neben der kon-

ventionellen Bewirtschaftung auch ökologisch bewirtschaftete Teilbetriebe führen, um 

Versuchs- und Forschungsarbeiten für alle Landbauformen zu ermöglichen. 
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(4) Landeseigene Flächen werden bei künftigen Pachtverträgen vorrangig an Bewirt-

schafter und Bewirtschafterinnen verpachtet, die auf den gepachteten Flächen die 

Kriterien des ökologischen Landbaus einhalten. 

 

(5) Die eigenbetrieblich bewirtschafteten Flächen des Landes (Domänen) mit Aus-

nahme der unter Absatz 3 genannten werden in der Regel nach den Grundsätzen des 

ökologischen Landbaus bewirtschaftet; Ausnahmen müssen begründet werden. 

 

(6) Näheres kann durch eine Verwaltungsvorschrift der zuständigen obersten Verwal-

tungsbehörden geregelt werden. 

 

§ 17b 

Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes 

 

(1) Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln wird bis 2030 lan-

desweit um 40 bis 50 Prozent der Menge reduziert werden. 

 

(2) Die Reduktion der Pflanzenschutzmittel umfasst Maßnahmen in der Landwirt-

schaft, im Forst, im Haus- und Kleingarten, bei öffentlichen Grünflächen sowie im Ver-

kehrsbereich. 

 

(3) Das zuständige Ministerium ermittelt jährlich den Einsatz von Pflanzenschutzmit-

teln anhand der Daten eines repräsentativen Betriebsmessnetzes in der Landwirt-

schaft sowie durch Datenerhebung für die Bereiche Forst, Haus und Kleingarten, öf-

fentliche Grünflächen und Verkehr. Dabei werden auch weitere qualifizierte Daten be-

rücksichtigt.   

  

(4) Das zuständige Ministerium berichtet dem Landtag jährlich in schriftlicher Form 

über die Ergebnisse der Pflanzenschutzmittelreduktion und führt in den Jahren 2023 

und 2027 jeweils eine umfassende Evaluierung durch. Der Bericht umfasst auch eine 

Bewertung hinsichtlich des Risikopotenzials einzelner Wirkstoffe auf der Basis der Ri-

sikobewertung des Nationalen Aktionsplans (NAP) zur nachhaltigen Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln der Bundesregierung. 

 

(5) Ungeachtet von den spezifischen Landesvorgaben gelten die Ziele des Nationalen 

Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. 
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§ 17c 

Integrierter Pflanzenschutz 

 

(1)  Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 NatSchG BW 

erfolgt nach den Grundsätzen des Integrierten Pflanzenschutzes. Neben den allge-

meinen Grundsätzen nach § 4 Abs. 6 sind dabei zusätzliche landesspezifische Vorga-

ben zum Integrierten Pflanzenschutz verpflichtend einzuhalten. Ziel ist den Einsatz 

von Pflanzenschutzmitteln auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Die lan-

desspezifischen Vorgaben sind insbesondere: 

 

- die Einhaltung einer Fruchtfolge zur Vorbeugung von Fruchtfolgeschadorganismen, 

 

- die konsequente Bestandsbeobachtung auf Schadorganismen, 

 

- Behandlung nach vorhandenen Prognosemodellen,  

 

- Beachtung von vorgegebenen Schadschwellen, 

 

- die Verwendung von nützlingsschonenden Pflanzenschutzmitteln,  

 

- das Anlegen von Spritzfenstern zur Beurteilung der Behandlungsnotwendigkeit 

 

Darüber hinaus sollen innerhalb einer Übergangszeit von 5 Jahren - Maßnahmen zur 

kulturspezifischen Förderung von Nützlingen etabliert sowie eine Applikationstechnik 

mit hoher Abdriftminderung verwendet werden. 

 

(2) Die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen ist von den Betrieben zu doku-

mentieren und wird im Rahmen des landwirtschaftlichen Fachrechts kontrolliert. 

 

(3) Näheres kann durch eine Verwaltungsvorschrift der obersten Landwirtschaftsbe-

hörde geregelt werden. 

 

§ 17d 

Refugialflächen 

 

Das Land wird den Anteil an besonders biodiversitätsfördernde Maßnahmen (Refugi-

alflächen) mittelfristig landesweit auf mindestens 10 % der Fläche je Landnutzungsart 
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ausbauen. Ziel des Landes ist es, dass jeder landwirtschaftliche Betrieb einen Min-

destanteil von 5% an ökologisch wirksamen Maßnahmen umsetzt. Welche Nutzungs-

formen oder Flächen als Refugialflächen anerkannt werden, wird durch eine Verwal-

tungsvorschrift der zuständigen obersten Landwirtschaftsbehörde im Einvernehmen 

mit der obersten Naturschutzbehörde geregelt. 

 

§ 20  

 Vermarktung 

 

(1) Unternehmen, die landwirtschaftliche Erzeugnisse beziehen, lagern, absetzen, be- 

oder verarbeiten (Vermarktungsunternehmen), können gemäß den Vermarktungsplä-

nen vornehmlich durch Investitionshilfen gefördert werden. Der Grundsatz der Wett-

bewerbsneutralität ist zu beachten. 

 

(2) Zur Stärkung der Marktstellung der Erzeuger und zu einer möglichst rationellen 

Vermarktung sind Maßnahmen zur Verbesserung der Marktübersicht zu fördern. 

 

(3) Der Aufbau von Selbsthilfemaßnahmen der gemeinschaftlichen Werbung sowie 

anderer Maßnahmen zur Erschließung und Pflege von Märkten für land- und ernäh-

rungswirtschaftliche Erzeugnisse kann gefördert werden, soweit die Maßnahmen der 

Verbesserung des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse und insbesondere der 

Verbraucheraufklärung dienen. 

 

(4) Eine Schlüsselrolle in der weiteren Entwicklung des ökologischen Landbaus 

kommt der Vermarktung von Öko-Erzeugnissen zu. Die Entwicklung der Nachfrage-

steigerung wird das Land gezielt unterstützen. Entsprechende Marketingkonzepte un-

ter Berücksichtigung bestehender Anforderungen an die Prozess- und Produktqualität 

werden entwickelt. Bereits laufende Projekte zur Vermarktung werden verstärkt. 

 

§ 29 

 Landwirtschaftsbehörden 

 

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, obliegt der Vollzug der Aufgaben nach diesem 

Gesetz sowie den Gesetzen des Bundes und der Rechtsvorschriften der Europäi-

schen Gemeinschaft auf den Gebieten 

 

1. der Förderung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums, 
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2. der Organisation der Landwirtschaft und der Agrarstatistik, 

 

3. des Höfe- und Fideikommissrechts, 

 

4. des Acker- und Pflanzenbaus einschließlich des Wein-, Obst- und Gartenbaus, 

Dünge- und Saatgutrechts, 

 

5. des Pflanzenschutzes und der Schädlingsbekämpfung, 

 

6. der Tierzucht, Tierhaltung und Fischerei sowie des Futtermittelrechts, 

 

7. der Handelsklassen, Qualitäts- und Vermarktungsnormen und Preisbildung für 

landwirtschaftliche Produkte, 

 

8. der Marktordnungen für landwirtschaftliche Produkte und Marktstrukturförderung, 

 

9. der Berufsausbildung sowie der berufsbezogenen Fort- und Weiterbildung in der 

Landwirtschaft 

 

und die Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der öffentlichen Belange der Land-

wirtschaft den Landwirtschaftsbehörden. 

 

(2) Oberste Landwirtschaftsbehörde ist das Ministerium. 

 

(3) Höhere Landwirtschaftsbehörden sind die Regierungspräsidien. 

 

(4) Untere Landwirtschaftsbehörden sind die Landratsämter als untere Verwaltungs-

behörden. 

 

(5) In den Stadtkreisen nehmen die Gemeinden in ihrem Gebiet wahr: 

 

1. die Aufgaben, die den unteren Landwirtschaftsbehörden als Träger öffentlicher Be-

lange übertragen sind, 

 

2. die ihnen durch § 26Abs. 1 des Agrarstrukturverbesserungsgesetzes vom 10. No-

vember 2009 (GBl. S. 645) zugewiesenen Aufgaben der Landwirtschaftsbehörde. 
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(6) Die übrigen Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde obliegen im Gebiet des 

Stadtkreises 

 

Baden-Baden dem Landratsamt Rastatt, 

 

Freiburg dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, 

Heidelberg dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, 

 

Heilbronn dem Landratsamt Heilbronn, 

 

Karlsruhe dem Landratsamt Karlsruhe, 

 

Mannheim dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, 

 

Pforzheim dem Landratsamt des Enzkreises, 

 

Stuttgart dem Landratsamt Ludwigsburg, 

 

Ulm dem Landratsamt des Alb-Donau-Kreises. 

 

(7) Die unteren Landwirtschaftsbehörden sind zuständig, soweit nichts anderes be-

stimmt ist. Die übergeordneten Behörden können im Einzelfall die Zuständigkeit an 

sich ziehen, 

 

1. bei Gefahr im Verzug, wenn ein rechtzeitiges Tätigwerden der zuständigen Behör-

den nicht erreichbar erscheint, oder 

 

2. soweit eine Aufgabe in den Dienstbezirken mehrerer nachgeordneter Behörden 

sachgerecht nur einheitlich wahrgenommen werden kann. 

 

Soweit eine Aufgabe aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung sachgerecht nur lan-

deseinheitlich wahrgenommen werden kann, kann die oberste Landwirtschaftsbe-

hörde die Zuständigkeit an sich ziehen. Die Notwendigkeit landeseinheitlicher Wahr-

nehmung ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. 
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(8) Die zuständigen Landwirtschaftsbehörden treffen zur Erfüllung ihrer Aufgaben die 

Anordnungen, die im Einzelfall zur Abwehr einer Gefahr oder Beseitigung einer Stö-

rung nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich sind. Außerdem nehmen sie die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Überprüfungen und Kontrollen vor. 

 

 

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

 

 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

Stuttgart, den… 

 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

….  

 

 

 

 

 

 

 

 


